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Das Rate jtreu,ì. 19

Die Ttellungnakme 6er Zamaritsrversine iu 6sn Kurien
kür Käu5licke Krankenpflege.

Ant das Kreisschreiben vom 14. Februar

dieses Jahres <siehe Rotes Kreuz Rr. 4 vom

1. Vcärzj haben von den 114 Sektionen des

schweizerischen Samariterbnndes 115 ihre An-

sieht geäußert.

Dir I. Frage i Saiten Sie es sür wiinsehens-

ivcrt, daß die Samarilervereine neben den

Samariterknrsen auch Kurse für häusliche

Krankenpflege abhalten?
Beantworten alle, d. h. 115 Sektionen mit

Ja.

Dir II Frage: galten Sie dafür, es seien

die Teilnehmer an Krankenpflegekursen in

gleicher Weise zum Eintritt in die Samariter-
vereine berechtigt zu erklären, wie die Teil-
nehmer von Samariterkursen?

Bejahen 9? Sektionen und verneinen 29.

Die III. Fragt: Sind Sie grundsätzlich da-

mit einverstanden, daß j; 5 v der Zentralst«-
tuten in folgender Weise abgeändert werdet

fj 5 grlts.

ch Alle Personen, welche nach Absolvierung
cities Samariterkurses die be.chgliche

Prüfung mit Erfolg bestehen. Ueber

solche Kurse und Prüfungen besteht ein

für die Sektionen verbindliches Regulativ.

>; 5 sneus.

as Alle Personen, die an einem Samariter-
kurs oder einem Kurs für häusliche

Krankenpflege teilgenommen und die bc-

treffende Schlußprüfung mit Erfolg be-

standen haben, sofern der KurS nach

dem vom schweizerischen Roten Kreuz
und schweizerischen Samariterbund gc-

mcinsam aufgestellten Regulativ durch-

geführt worden ist.

Wird von 98 Sektionen bejaht und von
14 verneint.

Dit IV. Fragt: Beauftragen Sie den Zen
tralvorstand, bestimmte Anträge im Sinne
der Beschränkung des Ausweises auf Aktiv-

Mitglieder der Samaritervereine vorzubereiten?

Findet Beifall von 19V Sektionen während
11 sich dagegen aussprechcn.

Zu den Fragen 11, III und IV sind ferner

Abänderungsvorschläge beziehungsweise An-

träge mit anderer Fassung eingereicht worden.

U. II.

lur 2àe5verkaminlung à Zainariterbunà in Freiburg.

Tic Samaritervereinigung Zürich hat an

den Zentralvorstand zuhanden der ordentlichen

Dclegiertcnversammlung des schweizerischen

Samanterbundes in Freiburg folgenden An-

trag eingereicht.

Tie ordentliche Telcgiertcnverfammlung des

schweizerischen Samariterbundes in Freiburg
beschließt:

1. An allen Samaritcrkurscn sollen die

Desinfektionsmittel einläßlich erklärt

werden.

2. Den Samaritern ist der Gebrauch der-

jenigcn Desinfektionsmittel, die jedem

Laien ohne Rezept erhältlich sind, nicht
verboten, sondern gestattet.

Diesen Antrag begründen wir folgender-
maßen i

1- Früher wurde in allen Samariterkursen
die antiseptische Wundbehandlung gelehrt, und

namentlich daS Lysol den Kursteilnehmern

zur Verwendung empfohlen, und glauben

wir nicht, daß dadurch die Samariter irgend
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